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Agenda
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1 Begrüssung (10’)

2 Änderungen und Neuerungen im MAEdSc (15’)

3 Lehre im MAEdSc (10’)

4 Bedarf und Bedürfnisse seitens Dozierende (15’)

5 Abschluss (10’)
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Begrüssung
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Idee: 

• Zukünftiges regelmässiges Austauschgefässe für die Dozierenden des 
MAEdSc. 1x im FS (Zeitraum KW11-13); 1x im HS (am Masterkolloquium)

Ziele: 

• Regelmässige Informationen zu aktuellen Änderungen und Neuerungen im 
MAEdSc und der Universität Basel weiterleiten

• Gemeinsames Verständnis der Organisation und der Strukturen im MAEdSc 
stärken

• Qualität in der Hochschullehre für den MAEdSc regelmässig gemeinsam 
reflektieren und weiterentwickeln
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Begrüssung: Wer lehrt in welchen Modulen (FS26)
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Änderungen und Neuerungen im MAEdSc
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• Alle Termine für das FS26/HS26 sind auf der auf Webseite 
(https://bildungswissenschaften.unibas.ch/de/masterstudium/educational-
sciences/) aufgeschaltet

• Neue Merkblätter, Leitfäden und Formulare 
• Wegleitung (u.a. neue Regelung für Gutachtende Masterarbeiten)
• Merkblätter und Leitfäden (Betreuung Masterarbeit (nur für Dozierende), 

Forschungsethik, Anmeldung zur Masterarbeit, mündliche Prüfungen) 
• Kriterienraster für Seminararbeiten und Masterarbeiten (Ergänzung KI)

• Dozi Wiki (https://bildungswissenschaften.unibas.ch/de/masterstudium/info-
dozierende#c895)

• FAQs sind im Überarbeitungsprozess
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Lehre im MAEdSc: Allgemeines
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• Die Teilnahme am Masterkolloquium für Dozierende und Betreuende 
erwünscht

• KI-Angebot der UniBas (Link) nutzen
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Lehre im MAEdSc: Mail an UniBas Dozierende vom 23.1.2026
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Kostenlose Kurse zum Umgang mit KI in der Lehre bis Ende 2026: 



Lehre im MAEdSc: Evaluationsergebnisse HS24/FS25/HS25
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Lehre im MAEdSc: Evaluationsergebnisse HS24/FS25/HS25
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Bedarfe und Wünsche seitens Dozierende
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• Was bedeutet Kindesalter und was ist konkret zu berücksichtigen bei
Masterarbeiten mit Kindern? Merkblatt ist nicht ganz klar. Klärung erwünscht. 

-> Nächste Folien

• Thematischer Input zu KI in Lehre und für Leistungsnachweise. 
-> TO klärt das mit EM ab und bereitet ggf. etwas für ein zukünftiges Treffen vor.
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Klärung: Was bedeutet Kindesalter und wie ist mit Masterarbeiten 
mit Kinderdaten vorzugehen?
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Punkt 1 im Merkblatt: «Forschung im Rahmen einer Masterarbeit am Institut für Bildungswissenschaften der 
Universität Basel (IBW) darf keine eingeschränkt urteilsfähigen oder urteilsunfähigen Personen1 einschliessen. 
Ausnahme bilden Masterarbeiten, welche in einem Forschungsprojekt geschrieben werden, für das ein von der 
Ethikkommission einer von der Universität Basel anerkannten Hochschule genehmigter Ethikantrag bereits vorliegt 
bzw. bis zur Umsetzung des forschungs-methodischen Verfahrens im Rahmen der Masterarbeit vorliegen wird.»

Fussnote1 beschreibt, was Urteilsfähigkeit definiert: «Urteilsfähigkeit ist die Fähigkeit, vernunftgemäss zu handeln 
(Art. 16 ZGB). Sie ist stets vorauszusetzen, solange keine Gründe wie Kindesalter, geistige Behinderung, 
psychische Störung, Rausch oder ähnliche Zustände vorliegen, die eine situations- und entscheidungsbezogene 
Beurteilung der Fähigkeit zur Einsicht und zur Willensbildung beeinträchtigen.»

Kindesalter: Gemäss ZGB Art. 14 gelten alle Menschen unter 18 Jahren als Kinder. Kindesalter kann zwar ein 
möglicher Grund für fehlende Urteilsfähigkeit sein, muss aber nicht automatisch gleichbedeutend mit 
Urteilsunfähigkeit sein.
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Klärung: Was bedeutet Kindesalter und wie ist mit Masterarbeiten 
mit Kinderdaten vorzugehen?
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Das Dokument «Leitlinie zur Forschung mit gesunden Kindern und Jugendlichen» (Fussnote 2) beschreibt mit 
Verweis auf das Humanforschungsgesetz (HFG), Art. 21 bis 23:

«Im Humanforschungsgesetz wird zwischen Kindern und Jugendlichen unterschieden. Als Kinder gelten 
Minderjährige bis zur Vollendung des 14. Altersjahres (Art. 3 lit. j HFG), als Jugendliche gelten Minderjährige 
ab der Vollendung des 14. Altersjahres (Art. 3 lit. K HFG). Die Urteilsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen 
ist stets einzelfallbezogen und unter Berücksichtigung des konkreten Forschungsprojekts und der 
individuellen Reife des Kindes oder Jugendlichen zu beurteilen. Fixe Altersstufen eigenen sich nur sehr 
bedingt.»
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Klärung: Was bedeutet Kindesalter und wie ist mit Masterarbeiten 
mit Kinderdaten vorzugehen?
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Voraussetzungen, die gemäss Gesetz bei der Forschung an gesunden Minderjährigen erfüllt sein müssen (S. 10):

• Die Forschung ist mit der Erwartung wesentlicher Erkenntnisse verbunden und lässt sich nur unter Einbezug 
gesunder Kinder bzw. Jugendlicher durchführen(Subsidiarität).
• Es liegt die schriftliche Einwilligung der Eltern bzw. der gesetzlichen Vertretung vor (bei Kindern 
grundsätzlich; bei urteilsfähigen Jugendlichen nur dann, wenn das Risiko und die Belastungen mehr als 
minimal sind).
• Es liegt eine Einwilligung des urteilsfähigen Kindes bzw. eine schriftliche Einwilligung des urteilsfähigen 
Jugendlichen vor.
• Es liegt keine Ablehnung oder Abwehrreaktion des urteilsunfähigen Kindes bzw. des urteilsunfähigen Jugendlichen 
vor, wobei die Schwelle dafür niedriger anzusetzen ist als bei Forschung mit direktem Nutzen.
• Bei Kindern bzw. bei urteilsunfähigen Jugendlichen sind die Risiken und Belastungen nur minimal (Beurteilung der 
Zumutbarkeit und Unbedenklichkeit im Kontext der Studie und der Altersgruppe; siehe auch Botschaft zum HFG, vgl. 
Seite 24).
• Urteilsfähige Jugendliche dürfen mit Zustimmung der Eltern auch in die Teilnahme von Forschungsprojekten mit 
mehr als minimalen Risiken und Belastungen einwilligen.
• Durch die Forschung an Kindern und urteilsunfähigen Jugendlichen ist ein Gruppennutzen gegeben.
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Klärung: Was bedeutet Kindesalter und wie ist mit Masterarbeiten 
mit Kinderdaten vorzugehen?
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Zusammenfassung für Masterarbeiten am IBW

A: Wenn bereits ein Ethikantrag einer anerkannten Hochschule vorliegt und die Masterarbeit darin verankert ist, geht 
alles.

B: Gibt es keinen Solchen, dann:
• B1: Bei Kindern von 7-16 Jahren
 - Risiko und Belastungen sind nicht mehr als minimal
 - Schriftliche Einwilligung der Eltern liegt vor
 - Einwilligung des urteilsfähigen Kindes (betrachtet auf den Einzelfall u.a. kognitiv/emotional/körperlich 

gesund)

• B2: Bei Kindern von 16-18 Jahren
 - Risiko und Belastungen sind nicht mehr als minimal
 - Einwilligung des urteilsfähigen Kindes (betrachtet auf den Einzelfall u.a. kognitiv/emotional/körperlich 

gesund)
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Abschluss
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Zusammenfassung und Ausblick

• Präsentation wird auf der Dozierenden-Wiki Site abgelegt
•  
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Vielen Dank
für eure Aufmerksamkeit.


